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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

In der Vernehmlassung stiess die Wiedereinführung von Doppelnamen auf
grossmehrheitliche Zustimmung. Von 45 stellungnehmenden Akteuren sprachen sich 39
dafür aus – darunter 21 Kantone, die vier stellungnehmenden Parteien Die Mitte, FDP,
SP und SVP sowie einige Frauenorganisationen, religiöse Vereinigungen und
Fachorganisationen aus dem Zivilstandswesen. Mit dem Doppelnamen könne sowohl
dem Prinzip der Unveränderbarkeit des eigenen Namens als auch dem Bedürfnis nach
einem gemeinsamen Familiennamen als Ausdruck der Familienzusammengehörigkeit
Rechnung getragen werden, so der Tenor im Ergebnisbericht der Vernehmlassung. Die
fünf Kantone Glarus, Obwalden, Wallis, Zug und Zürich sowie die EKF lehnten die
Vorlage hingegen ab. Sie kritisierten, dass das Namensrecht, das mit der Abschaffung
der Doppelnamen 2013 möglichst einfach und transparent gestaltet worden sei, wieder
verkompliziert würde. Das geltende Recht habe sich bewährt und es bestehe kein
Handlungsbedarf. Die EKF monierte, die Wiedereinführung des Doppelnamens stärke
die Gleichstellung nicht – wie in den befürwortenden Stellungnahmen oft gelobt –,
sondern stärke im Gegenteil die Geschlechterstereotypen. Sie plädierte daher für die
vollständige Abschaffung der Familiennamen.
Sehr unterschiedliche Ansichten bestanden über die konkrete Umsetzung des
Vorhabens. Von den zwei Varianten, die im Vorentwurf zur Diskussion gestellt wurden,
erhielt die «grosse Lösung», die grosse Flexibilität in der Namenswahl erlauben würde,
mehr Zuspruch als die «kleine Lösung», die einer Rückkehr zur Regelung vor 2013
entspräche. An beiden Vorschlägen wurde indes auch Kritik geübt, weil sie zu eng bzw.
zu offen gefasst seien. Die Hälfte der Vernehmlassungsteilnehmenden forderte
überdies, dass mit der Revision auch die Namensführung der Kinder angepasst werden
sollte, was im Vorentwurf nicht vorgesehen war. Es wurde argumentierte, dass zu
vermeiden sei, dass Kinder nicht gleich heissen wie ihre beiden Eltern; mit der
vorgeschlagenen «grossen Lösung» könnten nämlich beide Eltern einen Doppelnamen
tragen, die Kinder jedoch nicht.
Weiter wurden im Vorentwurf drei Varianten zur Debatte gestellt, wie künftig mit den
bisher nicht amtlichen, aber gewohnheitsrechtlich genutzten Allianznamen – bei denen
der Ledigname mit Bindestrich hinten angefügt wird – umgegangen werden soll. Hierbei
sprachen sich fast gleich viele Teilnehmende für die Beibehaltung des Status quo
(Allianzname kann im Ausweis eingetragen werden, ist aber nicht amtlicher Name) aus,
wie die Variante befürworteten, dass künftig nur noch der amtliche Name im Ausweis
geführt werden kann, wobei bestehende Allianznamen neu zum amtlichen Namen
gemacht werden könnten. Ein Mittelweg, der bestehende Allianznamen unberührt
lassen wollte, während unter dem neuen Recht Verheiratete nur noch den amtlichen
Namen im Ausweis führen könnten, fiel in der Vernehmlassung hingegen klar durch. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.01.2023
KARIN FRICK

Grundrechte

Am 7. März 2021 nahm die Schweizer Stimmbevölkerung die Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» mit 51.2 Prozent Ja-Stimmen an. Damit fiel das Ergebnis letztlich
knapper aus als aufgrund von Vorumfragen erwartet. Die Stimmbeteiligung betrug 51.4
Prozent. Die höchste Zustimmung erfuhr das Verhüllungsverbot im Jura (60.7% Ja),
gefolgt vom Tessin (60.5%) und Schwyz (60.2%). In St. Gallen, wo wie im Tessin bereits
ein kantonales Verhüllungsverbot gilt, dem 2018 zwei Drittel der Stimmbevölkerung
zugestimmt hatten, war die Zustimmung mit 53.1 Prozent vergleichsweise schwach. Am
wenigsten Unterstützung erhielt die Initiative im Kanton Basel-Stadt (40.6% Ja), gefolgt
von Zürich (45.2%) und Genf (48.7%). Auch die Kantone Appenzell Ausserrhoden
(49.1%), Bern (49.6%) und Graubünden (49.6%) lehnten die Initiative knapp ab.
Bemerkenswert hoch war die Zustimmung für eine Initiative aus den Reihen der SVP –
auch im direkten Vergleich mit dem 2009 angenommenen Minarettverbot, das ebenfalls
vom Egerkinger Komitee initiiert worden war – in der Westschweiz. Verschiedene
Expertinnen und Experten mutmassten in den Medien, dass einerseits die Nähe zu
Frankreich den Diskurs analog der dort geführten Debatten stärker auf den
sicherheitspolitischen Aspekt gelenkt habe und andererseits die in der Romandie stark
präsenten, prominenten bürgerlichen und linken Stimmen, die sich für die Initiative
starkgemacht hatten, wohl erheblichen Einfluss gehabt und den Anti-SVP-Reflex

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.03.2021
KARIN FRICK
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beschränkt hätten.
Die Befürwortendenseite wertete den Entscheid als «ein klares Signal des Widerstands
gegen die Islamisierung der Schweiz», wie sich der Urheber des ersten kantonalen
Verhüllungsverbots Giorgio Ghiringhelli vom «Corriere del Ticino» zitieren liess. Als
«Zeichen gegen den ‹politischen Islam›, der vielen Menschen Unbehagen bereitet»,
interpretierte die NZZ das Votum. Der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui sah im
Resultat dementsprechend einen Positionsbezug der gemässigten Muslime gegen den
Islamismus, wie er gegenüber «Le Temps» verlauten liess.
Das unterlegene Lager bedauerte den Volksentscheid derweil aus verschiedenen
Gründen. Feministische Kreise, die sich gegen das Verhüllungsverbot starkgemacht
hatten, fühlten sich durch das Argument, die Vollverschleierung sei Ausdruck der
Unterdrückung der Frauen, für rassistische und xenophobe Zwecke missbraucht, wie
deren Vertreterin Meriam Mastour gegenüber der Presse erklärte. Die
Tourismusbranche befürchtete einen Imageschaden für die Schweiz und zeigte sich
besorgt, dass künftig weniger kaufkräftige und konsumfreudige Gäste aus den
Golfstaaten die Schweiz besuchen würden. Die Jungen Grünen und der IZRS erklärten
unabhängig voneinander, eine gerichtliche Anfechtung des Verhüllungsverbots wenn
nötig bis vor den EGMR unterstützen zu wollen. Pascal Gemperli, Pressesprecher der
FIDS, zeigte sich um die Sicherheit der muslimischen Gemeinschaft besorgt und
befürchtete zunehmende Aggression und Gewalt gegenüber Musliminnen und
Muslimen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte gegenüber den Medien, das
Abstimmungsresultat sei nicht als Votum gegen die Musliminnen und Muslime in der
Schweiz zu verstehen. Diese Linie wurde im unterlegenen Nein-Lager breit vertreten.
Dass der Ja-Anteil gegenüber der Minarettinitiative deutlich abgenommen habe, gebe
Anlass zur Hoffnung, dass die Schweiz vielleicht doch nicht so islamfeindlich sei, so der
Tenor.
Letztlich sei der Entscheid «vor allem auf symbolischer Ebene bedeutsam», resümierte
die NZZ. Die konkreten praktischen Auswirkungen sind in der Tat noch unklar. Wie Karin
Keller-Sutter erklärte, liege die Umsetzung bei den Kantonen, weil sie über die
Polizeihoheit verfügten. Sie hätten nun zwei Jahre Zeit, entsprechende Gesetze zu
erlassen. Der Bund müsse das Verbot unterdessen für diejenigen Bereiche, in denen er
zuständig ist – beispielsweise im öffentlichen Transportwesen und im Zollwesen – auf
Gesetzesebene konkretisieren. Gemäss dem «Blick» zeigten sich einige
Kantonsvertretende wenig motiviert, ein gesetzliches Verhüllungsverbot zu erlassen,
und würden die Umsetzung lieber ganz dem Bund überlassen. Initiant Walter Wobmann
(svp, SO) warf dem Bund in derselben Zeitung bereits vor, die Initiative nicht umsetzen
zu wollen: Ein Bundesgesetz sei «unabdingbar, um zu verhindern, dass am Schluss in
jedem Kanton etwas anderes gilt», zitierte ihn das Blatt.

Abstimmung vom 7. März 2021

Beteiligung: 51.42%
Ja: 1'427'344 (51.2%) / Stände: 16 4/2
Nein: 1'360'750 (48.8%) / Stände: 4 2/2

Parolen:
– Ja: EDU, Lega, SD, SVP
– Nein: FDP (4*; Frauen: 1*; Jungfreisinnige: 2*), GLP, GP, KVP, Die Mitte (2*), PdA, SP;
EKR, SSV, Travail.Suisse, VPOD, Schweizer Tourismus-Verband, EKS, SBK,
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG), Schweizerischer Rat der
Religionen, Katholischer Frauenbund (SKF), Alliance F, Amnesty International, Operation
Libero 
– Stimmfreigabe: EVP (3*); Schweizerische Evangelische Allianz
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

01.01.65 - 01.01.24 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Ende März veröffentlichte die SPK-SR den Bericht zur Vernehmlassung der Umsetzung
der vier Standesinitiativen (ZG: 19.311, BL: 20.313, LU: 20.323, BS: 21.311), die eine
bessere Vereinbarkeit von Mutterschaft und Parlamentsmandat verlangen. Konkret
sollen Frauen nach der Geburt eines Kindes ihre Mutterschaftsentschädigung nicht
mehr verlieren, wenn sie ein politisches Legislativmandat wahrnehmen. Aktuell erlischt
der Anspruch, wenn eine Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen wird, wozu auch die
Arbeit als Parlamentarierin gezählt wird. Dies führt dazu, dass gewählte
Parlamentarierinnen entweder nicht an Sitzungen teilnehmen oder aber den Auftrag
der Wählenden wahrnehmen, dadurch aber auf ihre Entschädigung verzichten müssen.
Dies soll mit einer Revision des Erwerbsersatzgesetzes geändert werden. Die Vorlage
sieht vor, dass eine Teilnahme an Plenar- oder Kommissionssitzungen auf allen drei
föderalen Ebenen durch eine Frau – Männer bzw. Vaterschaftsurlaubsregelungen
wurden explizit ausgenommen – deren Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung nicht
mehr beeinträchtigt, es sei denn, es bestehe eine Stellvertretungslösung.

Die Mehrheit der 53 eingegangenen Stellungnahmen in der Vernehmlassung
unterstützten den Umsetzungsvorschlag. Von den 25 antwortenden Kantonen (GR hatte
auf eine Stellungnahme verzichtet), sprachen sich 18 dafür aus, Aargau, Nidwalden und
Genf wollten die Einschränkung durch die Stellvertreterlösungen streichen und
Solothurn wollte nicht bloss Plenar- und Kommissionssitzungen, sondern sämtliche mit
einem Mandat verbundenen Tätigkeiten aufführen. Gegen die Vorlage stellten sich
Appenzell Ausserrhoden, Thurgau und Schwyz, die eine Aufweichung des
Mutterschutzes befürchteten: Die Regelung könnte dazu führen, dass sich Mütter mit
einem politischen Mandat verpflichtet fühlten, ihren Mutterschaftsurlaub zu
unterbrechen, so die Begründung. EVP, FDP, GLP, GP, Mitte und SP begrüssten die
geplante Umsetzung, die SVP lehnte sie ab, weil sie eine Besserbehandlung von
Politikerinnen gegenüber anderen berufstätigen Frauen bedeute. Umstritten war die
Vorlage bei den Verbänden. Bei den Gewerkschaften begrüsste der SGB die Vorlage
grundsätzlich, warnte aber vor weiteren Lockerungen; Travail.Suisse stellte sich gegen
jegliche Lockerung des Mutterschutzes und lehnte die Vorlage ab. Die
Arbeitgeberverbände (SAV und SGV) kritisierten die Ungleichbehandlung und forderten
eine Lockerung der Kriterien für Mutterschaftsurlaub für alle Frauen, standen der
Vorlage also eher ablehnend entgegen. Verschiedene Frauenverbände (AllianceF, SKG
und SVF) begrüssten die Vorlage zwar, verlangten aber weitere Flexibilisierungen
hinsichtlich zeitlicher Gestaltung des Mutterschaftsurlaubs generell und einen Verzicht
auf die Ausnahme hinsichtlich Stellvertretungsregelung. Es könne bei
Kommissionssitzungen, die häufig Stellvertretungsregelungen kennen, wichtig sein,
persönlich anwesend zu sein. 
Die SPK-SR beschloss aufgrund der Vernehmlassungsresultate, an der ursprünglichen
Lösung festzuhalten und lediglich die Teilnahme an Kommissions- und Plenarsitzungen
zu regeln, im Falle von möglichen Stellvertretungslösungen aber keine Ausnahmen zu
machen. Die Vorlage geht in die parlamentarische Beratung. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.03.2023
MARC BÜHLMANN

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Ende April 2022 kam das Referendum gegen die AHV21 zustande. Damit wurde an der
Urne nicht nur über die Mehrwertsteuererhöhung um 0.4 Prozentpunkte respektive 0.1
Prozentpunkte und somit über eine Zusatzfinanzierung für die AHV von CHF 12.4 Mrd.
bis 2032 abgestimmt – diese musste als Verfassungsänderung sowieso der
Stimmbürgerschaft vorgelegt werden –, sondern auch über die übrigen Massnahmen
des Reformprojekts. Dieses sah vor, das Rentenalter der Frauen in vier Schritten (2024
bis 2027) demjenigen der Männer anzupassen, wodurch die AHV bis 2032 CHF 9 Mrd.
weniger ausgeben respektive mehr einnehmen sollte als bisher. Im Gegenzug sollten die
ersten neun betroffenen Frauenjahrgänge Zuschläge zu ihren Renten oder günstigere
Bedingungen beim Rentenvorbezug erhalten, die insgesamt CHF 2.8 Mrd. kosten
sollten. Allgemein sollte der Start des Rentenbezugs flexibilisiert und neu zwischen 63
und 70 Jahren möglich werden – mit entsprechenden Abzügen und (teilweise)
Gutschriften bei früherem oder späterem Bezug –, wobei die Rente nicht mehr nur
vollständig, sondern auch teilweise bezogen werden kann. Dies würde bis 2032 etwa

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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CHF 1.3 Mrd. kosten. Insgesamt könnten die AHV-Ausgaben bis ins Jahr 2032 um
insgesamt CHF 4.9 Mrd. gesenkt werden. 

Die Gegnerinnen und Gegner der AHV21-Reform wehrten sich vor allem gegen die
Finanzierung der Reform auf dem «Buckel der Frauen» (Tages-Anzeiger), also durch die
Erhöhung des Frauenrentenalters. Dadurch würde den Frauen faktisch die Rente
gekürzt – ein Jahr weniger Rente entspreche CHF 26'000, rechnete das
Referendumskomitee vor. Diese Reduktion würde noch nicht einmal für diejenigen
Jahrgänge, welche Kompensationsmassnahmen erhielten, vollständig ausgeglichen.
Besonders störend daran sei, dass Frauen noch immer einen deutlich geringeren Lohn
für ihre Arbeit und einen Drittel weniger Rente als die Männer erhielten, während sie
gleichzeitig sehr viel mehr unbezahlte Arbeit leisteten. Darüber hinaus erachtete die
Gegnerschaft die Erhöhung des Frauenrentenalters auch als ersten Schritt hin zum
Rentenalter 67, das sie jedoch unter anderem mit Verweis auf die schlechten
Arbeitsmarktchancen älterer Arbeitnehmender sowie auf die Erhöhung der
Langzeitarbeitslosigkeit und der Sozialhilfequote ablehnte. Schliesslich erachteten die
Gegnerinnen und Gegner auch die aktuelle Situation der AHV als weniger gravierend als
die Befürwortenden der Revision: Die AHV sei solide, werde aber immer durch
dramatische Prognosen schlechtgeredet – diese seien bisher jedoch nie eingetroffen.
Die Nein-Parole zu beiden AHV-Vorlagen gaben die SP, die Grünen, die PdA sowie die
SD aus, sie wurden von den Gewerkschaften unterstützt. 

Die Befürwortenden der Reform betonten, dass die AHV struktureller Reformen
bedürfe, zumal sie ansonsten bereits in wenigen Jahren mehr ausgeben als einnehmen
werde. Die AHV21-Reform führe durch Massnahmen sowohl auf Einnahmeseite – durch
die Mehrwertsteuererhöhung – als auch auf Ausgabenseite – durch die Erhöhung des
Frauenrentenalters – zu einer Verbesserung der AHV-Finanzen. Bezüglich des
Arguments der Gegnerschaft, dass vor allem die Frauen für die Reform aufkommen
müssten, verwiesen die Befürwortenden auf die «substanziellen Kompensationen»,
welche die Frauen der Übergangsgeneration erhielten. Zudem sei eine
Rentenaltererhöhung der Frauen auf 65 Jahre gerechtfertigt, da sie einerseits als Teil
der Gleichstellung erachtet werden könne und da die grossen Rentenunterschiede
andererseits nicht aus der AHV, sondern aus der beruflichen Vorsorge stammten. Im
Gegenzug forderten jedoch auch verschiedene Mitglieder der Pro-Komitees
Verbesserungen für die Frauen in der zweiten Säule, vor allem beim
Koordinationsabzug, welcher gesenkt werden sollte. Die Ja-Parole zu beiden Vorlagen
gaben die SVP, die FDP, die Mitte, die GLP, die EVP und die EDU sowie etwa
Economiesuisse, der Arbeitgeberverband, der Gewerbeverband und der Bauernverband
aus. 

In der medialen Berichterstattung stand vor allem die Frage nach den Auswirkungen für
die Frauen sowie der Fairness ihnen gegenüber im Mittelpunkt. Im Zentrum des
Interesses stand dabei der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen, Alliance f. So
zeigten sich die im Verband organisierten Frauen öffentlich gespalten: Selbst der
Vorstand des Verbands bestand aus Befürworterinnen und Gegnerinnen der AHV21.
Alliance f sei in einer «delikate[n] Ausgangslage», betonten folglich etwa die AZ-Medien.
Als Konsequenz gab der Verband Stimmfreigabe heraus und schuf zwei
Frauenallianzkomitees, ein befürwortendes und ein ablehnendes. Damit wolle man sich
trotz unterschiedlicher Positionen in die Diskussion einbringen und somit verhindern,
dass die Männer die Debatte um das Frauenrentenalter dominierten, betonte etwa Co-
Präsidentin von Alliance f und Präsidentin des befürwortenden Frauen-Komitees,
Kathrin Bertschy (glp, BE). 

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die AHV21-Abstimmung Ende Mai, als das BSV die
neuen Finanzperspektiven der AHV herausgab. So war der Bundesrat in der Botschaft
zur AHV21 im August 2019 von einem negativen Betriebsergebnis der AHV im Jahr 2030
von CHF 4.6. Mrd. ausgegangen. Im Juni 2021 hatte das BSV für 2030 ein Defizit von
CHF 3.7 Mrd. prognostiziert, in den neusten Finanzperspektiven Ende Mai 2022 war
hingegen nur noch von einem Defizit von CHF 1.8 Mrd. die Rede. Das BSV erklärte diese
Veränderungen mit dem guten Betriebsergebnis des AHV-Ausgleichsfonds 2021 sowie
mit einem stärkeren Beschäftigungs- und Reallohnwachstum als erwartet. Diese
Entwicklung zeige auf, dass die AHV in einer «systematische[n] Angstmacherei zulasten
der Bevölkerung» schlechtgeredet werde, liess der SGB verlauten. Die NZZ erachtete
diese Zahlen trotz der Korrekturen noch immer als schlecht, «die AHV [werde] so oder
so ins Minus» rutschen.

Im Juni 2022 entschied die SGK-SR, dass ihr Entwurf zur Pensionskassenreform BVG21
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noch nicht reif für die Behandlung in der Herbstsession 2022 sei. Die Gegnerinnen und
Gegner der AHV21-Reform sahen darin einen Versuch, kritische Debatten zur BVG21-
Reform vor der Abstimmung über die AHV21 zu verhindern. Doch auch Befürwortende
der AHV21-Reform störten sich an diesem Vorgehen der Kommission, zumal man bei
einer Behandlung der BVG21-Reform den Frauen hätte zeigen wollen, dass man als
Ausgleich zur Rentenaltererhöhung wie mehrfach versprochen ihre
Pensionskassenrenten erhöhen werde. 

Zu medialen Diskussionen führten in der Folge auch die Vorumfragen. Bereits Anfang
Mai berichtete die SonntagsZeitung mit Verweis auf eine Umfrage des
Marktforschungsinstituts Demoscope, welche gemäss SonntagsBlick von den
Befürwortenden in Auftrag gegeben worden war, dass sich 62 Prozent der SP-
Sympathisierenden und 59 Prozent der Sympathisierenden der Grünen für die AHV21
aussprechen wollten. Insgesamt machte die Studie eine Zustimmung zur AHV21 von 55
Prozent aus. Darob publizierte jedoch der SGB die Resultate einer eigenen, zuvor beim
Forschungsinstitut Sotomo in Auftrag gegebenen Studie, gemäss welcher die
Sympathisierenden der SP die AHV21 zu 63 Prozent ablehnten, während der
durchschnittliche Ja-Stimmenanteil über alle Parteien hinweg bei 48 Prozent zu liegen
kam. Die Diskussion darüber, wie verlässlich Studien sind, welche von den
Befürwortenden respektive der Gegnerschaft einer Vorlage in Auftrag gegeben werden,
währte in den Medien jedoch nicht lange. Ab August konzentrierte sich die mediale
Debatte auf die Vorumfragen von SRG/gfs.bern und Tamedia/Leewas, welche auf eine
mehr oder weniger deutliche Annahme der zwei Vorlagen hindeuteten
(Mehrwertsteuererhöhung: zwischen 54 und 65 Prozent, AHVG: zwischen 52 und 64
Prozent). Vor allem zeichnete sich in den Vorumfragen aber bereits ein deutlicher
Geschlechtergraben ab, so sprachen sich beispielsweise Anfang August 2022 in der
ersten Tamedia-Umfrage 71 Prozent der Männer für die Änderung des AHVG und somit
für die Erhöhung des Frauenrentenalters aus, während diese nur 36 Prozent der Frauen
befürworteten. 

Hatten die Vorumfragen letztlich doch eine relativ deutliche Annahme beider AHV21-
Vorlagen in Aussicht gestellt, wurde es am Abstimmungssonntag für die
Gesetzesänderung sehr eng: Mit 50.55 Prozent Ja-Stimmen und gut 31'000 Stimmen
Unterschied sprach sich die Stimmbürgerschaft für Annahme der Reform aus.
Deutlicher fiel das Verdikt für die Zusatzfinanzierung über eine
Mehrwertsteuererhöhung aus (55.07%). 

Abstimmung vom 25. September 2022

Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
(AHVG; AHV21)
Beteiligung: 52.2%
Ja: 1'442'591 Stimmen (50.5%)
Nein: 1'411'396 Stimmen (49.5%)

Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer
Beteiligung: 52.2%
Ja: 1'570'813 Stimmen (55.1%)
Nein: 1'281'447 Stimmen (44.9%)

Parolen:
-Ja: SVP, FDP, Mitte, GLP, EVP, EDU; Economiesuisse, SAV, SBV, SGV
-Nein: SP, GPS, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse, VPOD
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen

«Männer haben Frauen überstimmt», titelte in der Folge der «Blick», von einem
«eklatante[n] Geschlechtergraben, wie es ihn noch nie gegeben hat», sprach die WOZ.
In der Tat zeigten verschiedene Nachbefragungen einen grossen
Zustimmungsunterschied zwischen Frauen und Männern. In der Vox-Analyse lag die
Zustimmung zur Gesetzesänderung bei den Frauen im Schnitt bei 38 Prozent, bei den
Männern bei 64 Prozent – wobei die direktbetroffenen Frauen unter 65 Jahren der
Vorlage nur mit 25 Prozent (18-39 Jährige) respektive mit 29 Prozent (40-64 Jährige)
zustimmten, die Frauen im Rentenalter hingegen mit 63 Prozent. In der Folge kam es in
Bern und anderen Städten zu Demonstrationen, in denen Teile der Gegnerinnen der
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Vorlage ihre Wut über das Ergebnis ausdrückten. In einer Rede zeigte sich Tamara
Funiciello (sp, BE) gemäss Medien empört darüber, dass «alte, reiche Männer»
entschieden hätten, dass «Kita-Mitarbeiterinnen, Nannys, Reinigungskräfte und
Pflegefachfrauen» länger arbeiten müssten. Dies führte im Gegenzug zu Unmut bei
Vertreterinnen und Vertretern der bürgerlichen Parteien, welche kritisierten, dass «die
Linke» den Stimmentscheid nicht akzeptieren wolle. Zudem sprach Regine Sauter (fdp,
ZH) Funiciello die Berechtigung ab, im Namen aller Frauen zu sprechen, zumal Frauen
keine homogene Masse bildeten. Funiciello hingegen betonte gemäss Tages-Anzeiger,
dass es «für Verbesserungen [...] den Druck von der Strasse und den Dialog im
Bundeshaus» brauche. 

Doch nicht nur zwischen den Geschlechtern, auch zwischen den Sprachregionen
zeigten sich bereits am Abstimmungssonntag grosse Unterschiede. Sämtliche
mehrheitlich romanischsprachigen Kantone lehnten die Reform ab, allen voran die
Kantone Jura (29% Ja-Stimmen), Neuenburg (35%) und Genf (37%), während sich nur
drei deutschsprachige Kantone mehrheitlich gegen die Reform des AHV-Gesetzes
aussprachen (Basel-Stadt: 47% Zustimmung; Solothurn: 49.8%, Schaffhausen: 50.0%).
Die höchste Zustimmung fand sich in den Kantonen Zug (65%), Nidwalden (65%) und
Appenzell-Innerrhoden (64%). «Die Deutschschweiz sichert die AHV», bilanzierte
folglich etwa die NZZ, während SGB-Präsident und Nationalrat Maillard (sp, VD) die
Unterschiede zwischen den Sprachregionen kritisierte, neben dem Geschlechtergraben
und dem Sprachgraben aber auch einen Einkommensgraben ausmachte. Diese
Ergebnisse bestätigte später auch die Vox-Analyse, welche für Personen mit
Haushaltseinkommen unter monatlich CHF 3'000 eine deutlich tiefere Zustimmung zur
Gesetzesänderung ermittelte als für Personen mit höheren Haushaltseinkommen (unter
CHF 3'000: 32%; CHF 3'000-5'000: 49%, CHF 5'000-9'000: 52%, CHF 9'000-11'000:
59%, CHF über 11'000: 60%). Dieselben Unterschiede waren jeweils auch bei der
Mehrwertsteuererhöhung erkennbar, wenn auch in geringerem Ausmass. 

Als Motive für ihren Stimmentscheid machte die Vox-Analyse bei den Befürwortenden
die Notwendigkeit zur Stabilisierung der AHV aus – sowohl bei der Gesetzesänderung
(41%) als auch bei der Mehrwertsteuererhöhung (64%) wurde dieser Punkt häufig
genannt. Zusätzlich erachteten aber die Befürwortenden die Gesetzesänderung – also
wohl vor allem die Rentenaltererhöhung – auch als Schritt hin zur Gleichberechtigung
(45%). Die Gegnerinnen und Gegner erachteten sowohl die Gesetzesänderung als
ungerecht (84%), insbesondere im Hinblick auf die Lohnungleichheit zwischen Frauen
und Männern, als auch auf die Mehrwertsteuererhöhung (46%), die vor allem
einkommensschwache Personen treffe und allgemein ein «schlechtes
Finanzierungsmittel» (Vox-Analyse) darstelle.

Bereits am Tag nach der Volksabstimmung zur AHV21 schwenkte das mediale Interesse
weg von der Reform der AHV hin zur BVG21-Reform. Denn nicht nur die Gegnerinnen
und Gegner der AHV21-Reform, sondern auch weite Teile der Befürwortenden wiesen
auf die Verpflichtung oder gar das «Versprechen» (AZ) hin, die mit dieser Annahme der
Reform einhergingen: Im Gegenzug müsse das Bundesparlament die Benachteiligung
der Frauen bei der Altersvorsorge im Rahmen der anstehenden BVG21-Reform
korrigieren. 4

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Ende September 2021 durfte die «Ehe für alle» schliesslich den von ihren
Befürwortenden bereits lang ersehnten Erfolg in der Volksabstimmung feiern, womit
auch die Schweiz als beinahe letztes Land Westeuropas ihren gleichgeschlechtlichen
Paaren das Recht zur Eheschliessung zugestand. Bei einer Stimmbeteiligung von 52.6
Prozent befürworteten deutliche 64.1 Prozent der Stimmenden die Möglichkeit der
zivilen Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Besonders erfreut zeigten sich die
Befürwortenden auch darüber, dass sich die Stimmbevölkerung in allen 26 Kantonen
mehrheitlich für die Vorlage ausgesprochen hatte. «Eine Abstimmung wird zum
Triumph für die gleichgeschlechtliche Liebe», titelte etwa die NZZ und wertete die
Zustimmung der Kantone als Bestätigung dafür, dass die Vorlage auch dann erfolgreich
gewesen wäre, wenn sie mittels Verfassungsänderung umgesetzt worden wäre, wie dies
die Gegnerschaft mehrfach verlangt hatte. Nicht zuletzt zeige die Volksabstimmung
auch einen spürbaren Wertewandel in den ländlichen Gebieten, denn bei der 2005
erfolgten Volksabstimmung über die eingetragene Partnerschaft hätten sich einige
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ländlich geprägte Kantone noch mehrheitlich gegen mehr Rechte für
gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen, so die NZZ weiter. 
Gleichwohl variierte die Zustimmung zwischen den Kantonen auch bei dieser
Abstimmung beträchtlich und zwar von einem relativ knappen Ja im Kanton Appenzell
Innerrhoden (50.8%) bis zu einem überaus klaren Ja im Kanton Basel-Stadt (74%). Der
Deutschschweizer Stadtkanton blieb jedoch eine Ausnahme; in allen anderen Kantonen
betrugen die ablehnenden Stimmen jeweils mindestens 30 Prozent. 

Das klare Ja wurde von verschiedensten Akteuren auch als Zeichen interpretiert, dass
es Zeit sei, weitere Debatten in diesem Bereich anzustossen oder zu intensivieren.
Andrea Caroni (fdp, AR) etwa meinte, nun müsse man auch an diejenigen Personen
denken, die sich gegen eine Heirat entscheiden, aber trotzdem rechtlich absichern
möchten, was ein Pacte civil de solidarité (Pacs) ermöglichen würde. Laura
Zimmermann, Co-Präsidentin der Operation Libero, sah die Zeit gekommen, um über
die Öffnung der Fortpflanzungsmedizin für unverheiratete Paare oder für
alleinstehende Frauen zu diskutieren. Die Frage, ob nun auch die Leihmutterschaft bald
eingeführt werde, wie Gegnerinnen und Gegner der «Ehe für alle» befürchteten,
verneinte Bundesrätin Karin Keller-Sutter nach der Abstimmung gegenüber der
Aargauer Zeitung deutlich. Zum einen könnte eine solche Forderung klar nur durch eine
Verfassungsänderung erfüllt werden und zum anderen würden sich hier auch
«schwierige ethische Fragen» stellen. Etwa bestehe die Gefahr, dass Leihmütter
ausgebeutet werden könnten. Dass auch der vor der Abstimmung lauter gewordene
Unmut gegen Konversionstherapien in den Medien die Politik in Zukunft stärker
beschäftigen könnte, zeigten drei parlamentarische Initiativen zu diesem Thema, die
um den Abstimmungstermin herum im Parlament eingereicht wurden (Pa.Iv. 21.483;
Pa.Iv. 21.496; Pa.Iv. 21.497). 

Abstimmung vom 26. September 2021

Beteiligung: 52.6% 
Ja: 1'828'642 Stimmen (35.9%) 
Nein: 1'024'307 Stimmen (64.1%)

Parolen:
-Ja: FDP (1*), GLP, GPS, Mitte (2*), SP; Amnesty International, Evangelisch-reformierte
Kirche, diverse LGBTQ+-Organisationen, Pro Familia, Pro Juventute, Schweizerischer
Katholischer Frauenbund, SGB
-Nein: EDU, EVP, SVP (3*), Schweizer Bischofskonferenz, Freikirchen.ch
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 5

1) Ergebnisbericht Vernehmlassung
2) BBl 2021 1185; TA, 27.2.21; NZZ, 6.3.21; AZ, Blick, CdT, Exp, LT, Lib, NF, NZZ, QJ, SGT, SZ, TA, TG, 8.3.21
3) BBl, 2023 934; BBl, 2023 935; Medienmitteilung SPK-SR vom 31.3.23; Vernehmlassungsbericht
4) APS- Zeitungs- und Inserateanalyse zu den Abstimmungen vom 25. September 2022; Abstimmungsbüchlein zu den
Abstimmungen vom 25. September 2022; FÖG-Abstimmungsmonitor zu den Abstimmungen vom 25. September 2022;
LeeWas (2022) Abstimmungsumfrage, 3. Welle; Vox-Analyse zur Abstimmung vom 25. September 2022; gfs.bern (2022) 2.
SRG-Trendumfrage zur Abstimmung vom 23. September 2022; Blick, 2.5., 4.5., 7.5.22; SoZ, 8.5.22; So-Bli, 15.5.22; TA,
20.5.22; SoZ, 22.5.22; Republik, 26.5.22; Blick, 27.5.22; NZZ, 28.5.22; AZ, 31.5.22; CdT, LT, 3.6.22; NF, 7.6.22; NZZ, 10.6.22;
Blick, 14.6., 15.6., 16.6.22; NZZ, 22.6.22; 24H, AZ, CdT, LT, Lib, NZZ, 28.6.22; NZZ, 1.7.22; 24H, CdT, NF, NZZ, 2.7.22; AZ, NF,
NZZ, TA, 5.7.22; AZ, 6.7.22; Blick, CdT, TA, 7.7.22; AZ, TA, 8.7.22; Blick, 11.7.22; AZ, NZZ, 18.7.22; WW, 21.7.22; Lib, NZZ, 27.7.22;
WW, 28.7.22; Republik, 6.8.22; NZZ, TA, 9.8.22; 24H, NZZ, TA, 10.8.22; AZ, TA, 11.8.22; NZZ, 12.8.22; LT, NZZ, TZ, 13.8.22; So-
Bli, SoZ, 14.8.22; CdT, NF, NZZ, 17.8.22; AZ, WOZ, 18.8.22; SGT, 19.8.22; CdT, Lib, NZZ, SZ, TA, 20.8.22; So-Bli, SoZ, 21.8.22; TA,
22.8.22; NZZ, SGT, 23.8.22; LT, NZZ, TA, 24.8.22; WW, 25.8.22; AZ, NZZ, 26.8.22; CdT, LT, 27.8.22; CdT, LT, TA, 30.8.22; Blick,
TA, 31.8.22; Republik, WOZ, 1.9.22; TA, 2.9.22; Blick, NZZ, 3.9.22; So-Bli, 4.9.22; 24H, AZ, Republik, 5.9.22; LT, TA, 6.9.22;
Blick, NZZ, 7.9.22; Republik, TA, WOZ, WW, 8.9.22; AZ, LT, NZZ, 9.9.22; CdT, NZZ, 10.9.22; Lib, NZZ, 13.9.22; LT, NZZ, TA,
14.9.22; Blick, CdT, NZZ, WOZ, WW, 15.9.22; NZZ, 17.9.22; SoZ, 18.9.22; NF, 21.9.22; WW, 22.9.22; AZ, Blick, CdT, LT, Lib, NF,
NZZ, TA, 26.9.22; 24H, AZ, Blick, LT, NF, NZZ, SZ, TA, 27.9.22; Blick, TA, 28.9.22; LT, NZZ, WOZ, 29.9.22; 24H, 30.9.22; So-Bli,
2.10.22; Lib, 3.10.22
5) BBl 2021, 2631; Presse vom 27.9.21; NZZ, 28.7.21; LT, 30.7.21; SZ, 19.8.21; LT, 30.8.21; NZZ, 4.9., 11.9., 18.9.21; CdT, NZZ, SGT,
28.9.21
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